
Diese Ausgabe erscheint auch online

Amtliche Bekanntmachungen
Einladung
zu der am Donnerstag, den 18.02.2021 um 19.00 Uhr stattfin-
denden Sitzung des Gemeinderates.
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens findet die Sitzung 
als Videokonferenz mit öffentlichem Präsentationsort (Sitzungs-
saal Rathaus, Schloßhof 4) statt. Zuschauer können die Sitzung 
entweder im Sitzungssaal verfolgen, oder sich online unter 
www.ratshausen.de/video einwählen. 
 
Tagesordnung 
öffentlich

1. Bekanntgaben nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
2. Festlegung der Ziele für das kommende Forsteinrichtungs-

werk
3. Kostenregelung FTTB Ausbau entlang der Backbonetrasse/

Hausanschlussmanagement
4. Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die 

Plettenberghalle Ratshausen 
5. Beschluss der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches 

Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der 
Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von 
Hausnummern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung)

6. Grundsatzbeschluss über das Vorgehen bei Neuverpachtung 
von landwirtschaftlichen Flurstücken

7. Bekanntgaben/Verschiedenes

Ratshausen, den 11.02.2021
gez. BM Lebherz 

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 
am 14. März 2021

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemein-
de Ratshausen wird in der Zeit vom 22. Februar bis 26.  
Februar 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(Mo.-Do. von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr, Fr. von 08.00 Uhr - 14.00 
Uhr, Di. von 14.00 Uhr - 18.30 Uhr) im Rathaus Ratshausen, 
Schloßhof 4, 72365 Ratshausen (rollstuhlgerecht) für Wahl-
berechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahl-
berechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 

von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 26. Februar 2021 bis 14.00 Uhr, 
beim Bürgermeisteramt Ratshausen, Schloßhof 4, 72365 
Ratshausen, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schrift-
lich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens am 21. Februar 2021 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
63 Balingen

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-zeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person.
 5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 11 Abs. 2 
Satz 2 der Landeswahlordnung (bis zum 21. Februar 2021) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Landtagswahlgesetzes ver-
säumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 11 Abs. 2 der Landeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Land-
tagswahlgesetzes entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt ge-
worden ist.

 Der Wahlschein kann bis zum 12. März 2021, 18:00 Uhr, 
beim Bürgermeisteramt Ratshausen, Schloßhof 4, 72365 
Ratshausen, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) beantragt werden.

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter un-
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zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
  7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 7.2. einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
 7.3. einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu über-
senden ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Ge-
meinde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), 
und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben 
sind.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

Ratshausen, 11.02.2021 Heiko Lebherz, Bürgermeister

 
Gemeindeverwaltungsverband

Oberes Schlichemtal
Einladung zur Verbandsversammlung des Gemeindever-
waltungsverbandes Oberes Schlichemtal
am Mittwoch, den 17. Februar 2021, 18:00 Uhr, Stauseehalle 
Schömberg, Schulweg 8, 72355 Schömberg
Tagesordnung
- öffentlich -
1. Organisation des Gemeindeverwaltungsverbandes
1.1. Besetzung der Stelle im Bereich der Kämmerei
- Ausschreibungsergebnis und weiteres Vorgehen
- Auswirkungen in der Geschäftsstelle - freiwerdende Potentia-
le, neue Herausforderungen
1.2. Aufgabenwahrnehmung des Verbandes
1.2.1. Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgabe des Ver-
bandsbauamtes
1.2.2. Wahrnehmung der Aufgabe der IT-Betreuung der Ver-
bandsgemeinden
1.3. Räumliche Unterbringung des Gemeindeverwaltungsver-
bandes - Sachstand
2. Haushalt 2021 und mittelfristige Finanzplanung
3. Neunte Änderung Flächennutzungsplan
3.1. Erneuter Anhörungsbeschluss

4. Schulzentrum Schömberg
4.1. Vergabe der Schreinerarbeiten
4.2. Mittelzuweisung "Leihgeräte für Lehrer"
4.3. Antrag der Schule auf mobile Lüftungsanlagen
5. Schulzentrum Schömberg - gemeinsame Schulträgerschaft
6. Touristikgemeinschaft Oberes Schlichemtal - Sachstand der 
Liquidation
7. Bekanntgaben
8. Verschiedenes
Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes ist hierzu 
recht herzlich eingeladen.
Um Beachtung der ausgeschilderten Hygiene-Hinweise sowie 
das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung bis zum Sitzplatz 
wird gebeten.
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
gez. Karl-Josef Sprenger
Verbandsvorsitzender

 

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts

Rathaus, Tel. 07427 91188, Fax 07427 91187, 
Kontakt@Ratshausen.de

Montag 08.00-12.00 Uhr 
Dienstag 08.00-12.00 Uhr 
 14.00-18.30 Uhr 
Mittwoch 08.00-12.00 Uhr 
Donnerstag 08.00-12.00 Uhr 
Freitag 08.00-14.00 Uhr

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Aufgrund des Eintritts in den Ruhestand der bisherigen Stelleninhaberin sucht
der Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Schömberg –Zollernalbkreis-
(10.300 Einwohner) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in auf der Verbandskasse m/w/d
(Stellenumfang 60%, unbefristet; 5 Tage pro Woche

(vor- und nachmittags)

Ihre schwerpunktmäßigen Aufgaben:
- Unterstützung der Kassenleitung
- Abwicklung der täglichen Kassengeschäfte für zwei Mitgliedsgemeinden
- Erstellung des Tagesabschlusses
- Erfassung von SEPA-Mandaten und Belegen
- Belegablage
Eine endgültige Abgrenzung des Stellenprofils behalten wir uns vor. Eine
Erweiterung des Stellenumfangs ist möglich.

Wir erwarten:
- abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r

oder eine vergleichbare Ausbildung
- Kenntnisse in der kommunalen Doppik (NKHR)
- selbstständiges Arbeiten, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Flexibilität

Wir bieten:
- eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem

motivierten Team
- eine Einarbeitung ist gewährleistet
- Vergütung entsprechend Ihrer Qualifikation nach dem TVöD

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bis spätestens 06.03.2021 an den Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal. Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen
ausschließlich per E-Mail (sekretariat@gvv-os.de) entgegennehmen.

Haben Sie Fragen zu der Stelle? Unser Verbandsgeschäftsführer Stephan
Reuß hilft Ihnen unter der Telefonnummer 07427/9498-12 gerne weiter.
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Wir gratulieren

Nach dem Bundesmeldegesetz dürfen gem. § 50 Abs. 2 
BMG nur noch Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag je-
der folgende Geburtstag veröffentlicht werden. 
Herrn Lorenz Thaler, Schweizerstraße 7, am 13.02. zu seinem 
75. Geburtstag

 

Jugendraum Ratshausen

 

Kirchliche Nachrichten

 
Katholische Kirchengemeinde
St. Afra

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
Sonntag, 14.02.2021 - 6. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 15.02.2021 - Montag der 6. Woche im Jahreskreis
09.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag 16.02.2021 - Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis
09.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 17.02.2021 - Aschermittwoch, Beginn der Quad-
ragesima, Fast- und Abstinenztag
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
19.00 Uhr Heilige Messe mit Austeilung der Asche
Donnerstag, 18.02.2021 - Donnerstag nach Aschermittwoch
09.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 19.02.2021 - Freitag nach Aschermittwoch
09.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 20.02.2021 - Samstag nach Aschermittwoch
9.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 21.02.2021 - 1.Fastensonntag
09.00 Uhr Heilige Messe
Messintention nach Meinung S
Alle Gottesdienste werden über unseren Youtube-Kanal 
“St. Afra Ratshausen“ im Internet zeitgleich übertragen und 
können anschließend weiterhin abgerufen werden.

Sonstiges

Feuerwehr/Notarzt 112
Feuerwehrhaus  8706
Notariat  07427 940040
Sozialstation  7525
Förster Maier  91001
Polizeiposten Schömberg  940030
Polizeidir. Balingen  07433 2640
Abfallberater:  07433 921381
Bauhof  0170 8511436
Plettenberghalle  7573
Kath. Pfarrbüro  7325
Telefonseelsorge  0800 1110111
Dorfladen Bäckerei Besenfelder 9153290

Herausgeber: Gemeinde Ratshausen
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen Verlaut-
barungen der Gemeindeverwaltung Ratshausen ist das Bürgermeis-
teramt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den  
Anzeigenteil ist das Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH 
+ Co. KG, Grünewaldstr. 15, 72336 Balingen, Telefon 07433  266-121,  
Fax 07433  266-201, E-Mail: mitteilungsblatt@zak.de. 
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr.

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal mit Sitz in Schömberg
(Zollernalbkreis) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d)
für das Finanzwesen in Vollzeit

Das interessante und vielseitige Aufgabengebiet dieser neu geschaffenen Stelle
umfasst insbesondere

die Mitarbeit bei der Erstellung der Haushaltspläne, der Finanzplanung und
der Jahresrechnungen für die Verbandsgemeinden
das Förder- und Zuschusswesen
das Satzungs-, Gebühren- und Beitragsrecht
die Mitarbeit beim Aufbau eines Tax-Complience-Systems.

Eine abschließende Anpassung des Aufgabengebietes ist möglich.

Diese vielseitige und interessante Stelle eignet sich besonders für
Absolventen/innen der Hochschulen für öffentliche Verwaltung. Sie bietet die
Möglichkeit, unter einer fachlichen Begleitung den Einstieg in die
Finanzverwaltung zu meistern. Die Stelle ist unbefristet, bei Erfüllung der
Voraussetzungen ist eine direkte Übernahme ins Beamtenverhältnis vorgesehen.

Die Stelle eignet sich auch für Verwaltungsfachwirte (m/w/d). Ebenso freuen wir
uns auf Bewerbungen von Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), die den
Aufstieg zum Verwaltungsfachwirt (m/w/d) anstreben.
Gleichermaßen ist die Stelle für Beamte (m/w/d) des mittleren Dienstes geeignet.
Einem Aufstieg in den gehobenen Dienst stehen wir offen gegenüber.

Die Tätigkeit wird in der Besoldungsgruppe A9 bzw. einer der Tätigkeit
entsprechenden Entgeltgruppe des TVöD vergütet. Es ist geplant, die Stelle
innerhalb der beamtenrechtlichen Probezeit zu bewerten.

Unser eingespieltes Team freut sich auf eine aufgeschlossene, flexible und
engagierte Verstärkung. Neben selbstständigem Arbeiten unter der fachlichen
Begleitung im individuell notwendigen Umfang bieten wir regelmäßige
Fortbildungsmöglichkeiten, sowie moderne und flexible Arbeitsbedingungen.

Die Stelle setzt ein abgeschlossenes Studium als Bachelor of Arts – Public
Management oder eine vergleichbare Ausbildung voraus. Sie eignet sich auch
für Verwaltungsangestellte mit der Weiterbildung zum/zur Verwaltungswirt/in.
Kenntnisse im kommunalen Haushalts-, Gebühren- und Beitragsrecht sind von
Vorteil.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis spätestens 13.03.2021 an den Gemeindeverwaltungsverband Oberes
Schlichemtal. Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen ausschließlich per E-
Mail (sekretariat@gvv-os.de) entgegennehmen.

Haben Sie Fragen zu der Stelle? Unser Verbandsgeschäftsführer Stephan Reuß
hilft Ihnen unter der Telefonnummer 07427/9498-12 gerne weiter.
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Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal

Im Trauerfall
wenden sie sich bitte an Pater Franz Pfaff  Tel. 0151 11128093
Samstag,13.02.21
Keine Vorabendmessen
Sonntag,14.02.21 (Fasnetssonntag)
09:00 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen und Ratshausen
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg, Schörzingen und Weilen
Aschermittwoch - mit Aschensegen
18:00 Uhr Abendmesse in Weilen
19:00 Uhr Abendmesse in Schömberg, Dautmergen, Dormet-
tingen und Ratshausen
19:00 Uhr Wortgottesfeier in Schörzingen
Donnerstag,18.02.21
08:30 Uhr Frühmesse in Hausen mit Aschensegen
19:00 Uhr Abendmesse in Zimmern mit Aschensegen
AKTUELLES, weitere Gottesdienste und Infos finden sie unter 
www.stadtkirche-schoemberg.de

 
Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen - Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balin-
gen-Erzingen Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / E-Mail: 
Stefan.Kroeger@elkw.de Internet: www.eseki.de / Pfarrbüro Verena 
Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und Mittwoch 8:30 bis 12:00 
Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr.
Mittwoch, 10. Februar 2021
Konfirmandenunterricht - online
Freitag, 12. Februar 2021
19.00 Uhr Hauskreisgottesdienst im Gemeindezentrum Schömberg. 
So lange keine Hauskreise stattfinden dürfen, laden wir zu einem kur-
zen Gebetsgottesdienst ins Gemeindezentrum ein!
Sonntag, 14. Februar 2021
10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer Kröger. Dieser Got-
tesdienst wird nicht online gestellt. Sie dürfen aber gerne den Gottes-
dienst aus Endingen über den Endinger YouTube-Kanal mitfeiern.
Das Sekretariat in Erzingen ist in der Woche vom 08.02. bis 14.02. 
wegen Urlaubs nicht besetzt.
Pfarrer Kröger hat vom 18. bis 21. Februar Urlaub. Die Vertretung 
in dringenden Fällen übernimmt Pfarrer Dr. Brändl aus Endingen, Tel. 
07433 - 930 210
Hinweis zu unseren Präsenzgottesdiensten: 
Kirche - Heizung - Corona
Da unsere Erzinger St. Georgskirche über eine elektrische Sitzheizung 
verfügt, dürfen wir leider während des Gottesdienstes nicht heizen. 
Die Heizung muss vor Gottesdienstbeginn ausgeschaltet werden, um 
Luftzirkulationen zu reduzieren. Wir bitten unsere Gottesdienstbesu-
cher, dies zu beachten und sich wärmer als gewohnt anzuziehen.
Gottesdienste
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag über ei-
nen Link auf unserer Homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de 
bzw. unserem YouTube-Kanal („Evangelische Kirchengemeinde Erzin-
gen Schömberg“ eingeben.
Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchengemeinde Stein-
ach-Schlichemtal
Sie haben kein Internet? – Kein Problem, hören Sie sich unsere On-
linegottesdienste an!
Unter der Telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils den 
letzten Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schömberg bzw. 
Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum einen oder anderen 
Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglichkeiten (# Vorspulen / * 
Zurückspulen / 0 Pause).
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ (Ev. 
Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 Minuten Hoffnung 
wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33.
Tägliches Gebet um 19.30 Uhr 
Weiterhin gilt: Täglich läuten die Glocken um 19.30 Uhr und laden ein 
zum Gebet.

 

Vereinsnachrichten

 
Tennis-Club
Ratshausen e.V.

Einladung Jahreshauptversammlung des TC Ratshausen
Am 26. Februar 2021 findet ab 20 Uhr unsere ordentliche Jah-
reshauptversammlung für die Vereinsjahre 2019 und 2020 im 
Onlineverfahren statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Gemeinderäte, Vereinsvertreter 
sowie alle Freunde und Gönner des Vereins herzlich ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht der Jugendwartin
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen
8. Verschiedenes
Link zur Teilnahme: www.ratshausen.de/sitzungen
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind schriftlich bis zum 
19.02.2021 beim 1. Vorsitzenden Dominik Schmid, Oberhauser 
Str.14, 72361 Hausen a.T., einzureichen.
Mit sportlichem Gruß
Dominik Schmid
1. Vorsitzender

 

Sonstiges

Der EnBW-Macher-Bus fährt auch 2021 wieder 
durch Baden-Württemberg und hilft vor Ort

Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige Projekte 
läuft bis 19. März 2021
Neues Katzenaußengehege im Tierheim, eine Jurte als Schutz-
unterkunft für den Naturkindergarten und ein renoviertes Atelier 
für die kunsttherapeutische Begleitung von Kindern krebskranker 
Eltern: Die Macher*innen von EnBW haben auch im letzten Jahr 
kräftig angepackt und gemeinnützige Projekte in Baden-Würt-
temberg umgesetzt. Über 20 Projekte hat das EnBW Macher-
Bus-Team insgesamt schon realisiert und auch 2021 juckt es den 
freiwilligen Helfer*innen schon wieder in den Fingern spannende 
Herzensprojekte anzugehen.
Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, entscheidet ein Wettbe-
werb. Bis 19. März 2021 können sich Vereine und gemeinnützige 
Einrichtungen, die in Baden-Württemberg ansässig sind, bewer-
ben. Das Projekt sollte sich in einer der drei Kategorien - „Kinder 
und Jugendliche“, „Senioren und Soziales“ oder „Tiere und Um-
welt“ – einordnen lassen. Eine interne Jury aus EnBW Mitarbei-
ter*innen wählt nach Ablauf der Bewerbungsfrist aus allen Bewer-
bungen je drei Projekte pro Kategorie aus. Vom 7. bis 20. Mai 2021 
kann dann online für die Favoriten abgestimmt werden. Gewinner 
des Wettbewerbs sind die drei Projekte, die in ihrer Kategorie je-
weils die meisten Stimmen erhalten haben. Zusätzlich zu den Ge-
winnern wird die EnBW-Jury selbst ein viertes Gewinnerprojekt 
auswählen. Im Sommer rücken die EnBW-Macher*innen dann mit 
Kraft und Köpfchen je einen Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis 
zu 5.000 Euro, mit denen Kosten für Material und Fachpersonal 
gedeckt werden können.
Die EnBW beobachtet die Entwicklung zum Coronavirus (CO-
VID-19) sehr genau. Falls erforderlich, erfolgt die Umsetzung der 
Projekte auch unter Einhaltung geltender Hygiene- und Infektions-
schutzmaßnahmen. Für Bewerbungen ist es auf jeden Fall von 
Vorteil, wenn sich das Wunschprojekt im Freien umsetzen lässt.
Alle Informationen zur Bewerbung und das Bewerbungsformular 
finden Sie unter www.enbw.com/macherbus
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Willi M. Deh
Mediaberater

Langenäckerstraße 24
72336 Balingen  
Tel. 07433 34385
Mobil 0170 4757033
zollernalb-werbebuero@web.de

Kleine Anzeige 

große Wirkung!

Ihre
Werbung 

im Amts-
blatt

Auch in Zeiten von Internet, E-Mail und Co. ist das Amtsblatt als 
Informationsquelle unverzichtbar.  Mit lokaler Werbung im Amtsblatt 

erreichen Sie direkt Ihre Kunden in Ratshausen und Hausen am Tann. 
Garantierte Zustellung. Geprüft durch die Gemeinde. 

Redaktionelles Umfeld. Bis zu 95% Lesegarantie.

Unser Mediaberater Herr Willi M. Deh informiert und 
berät Sie gerne zu Anzeigenmöglichkeiten und Gestaltung. 

Überraschend günstig!  Erstaunlich erfolgreich!
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Telefonlefonlef
Fax
E-Mail:

07433 266-173
07433 266-179
aboservice@zak.de

zak.de/abo.de/abo.de/
Weitere Bestellmöglichkeiten:

Vorname, Name

Straße, Nr.

E-Mail (bitte unbedingt angeben, wenn Sie unser digitales Angebot nutzen möchten)

Telefon/Mobil Geb.-Datum

PLZ, Ort

IBAN

Name der Bank

Es ist mir bekannt, dass ich innerhalb von 14 Tagen diese Bestellung schriftlich
beim ZOLLERN-ALB-KURIER widerrufen kann (widerruf@zak.de). Angebot
ist nur gültig für Nicht-Abonnenten. Sonderabonnements können nur ein-
mal innerhalb von sechs Monaten pro Person und Haushalt bestellt werden.
Der Verlag überprüft die Mehrfachnutzung unserer vergünstigten Angebote
pro Haushalt und behält sich die LieferunLieferunLief g vor. Es darf keine Abbestellung
damit verbunden sein. Bestehende Abos können nicht umgewandelt werden.
Datenschutzrechtliche Info siehe zak.de/sere/sere/ vice/date/date/ enschutz.

Datum, Unterschrift

Ja, ich bin damit einverstanden, dass der ZAK mich schriftlich (per E-Mail
oder Brief) oder telefonisch über seine Angebote informieren darf. Vertrauens-
garantie: Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich kann dieses
Einverständnis jederzeit widerrufen.

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte diedigitale Ausgabe des ZAK zum jeweils gültigen Abopreis* lesen.

Freischaltung ab:

*Derzeitiger Digitalabo-Preis: € 31,40/monatlich. Mindestbezugsdauer: 24 Monate

(Bitte gewünschtes Tablet ankre en)

(Beinhaltet E-Paper, zak.de und App.)

Mein
Geschenk :

reuzen)

OHNE
Zuzahlung! Samsung

GalaxyGalaxyGalax
Tab A7

Apple
iPad 2020 Coupon ausfüllen und

einsenden an den:

ZOLLERN-ALB-KURIER
Leserservice, Grünewaldstr. 15
72336 Balingen

Täglich ab 3 Uhr die neueste Ausgabe des ZOLLERN-ALB-KRN-ALB-KRN- URIALB-KURIALB-K ER
Unbegrenzt surfen auf zak.de
Aktuelle Nachrichrichr hten aus dem Zollernallernaller lbkrelbkrelbk is in der ZAK-NeZAK-NeZAK ws-App

JetzJetzJetzttt digidigidigitatatatadigitadigidigitadigidigitadigi lerlerler ZAKZAKZAK-Les-Les-Les-LesZAK-LesZAKZAK-LesZAKZAK-LesZAK ererer
wewewerdrdrdrdenenen unundd GrGrGratisatisatisatis-T-T-T-T-Tablablablabl-Tabl-T-Tabl-T-Tabl-T etetetet

ausausauswäwäwählhlhlhlen!en!en!

SamsunSamsungggg
GalaxGalaxGalaxyyGalaxyGalaxGalaxyGalaxGalaxyGalax TaTaTabbb A7A7

Edition 2020

ApplApplApplApplApplApplApplApplApplAppleeee iPiPiPadadad
202020202020202020202020202020

E-PaperPaperPa ,per,per zak.de
und App - alles drin
im ZAK-DiZAK-DiZAK git-Digit-Di alabo!alabo!al

Überall. Jederzeit.

OHNE
Zuzahlung!

iPad

32 GB Speicherkapazitrkapazitrk ät
Wi-Fi-Fi-F

10,210,210 “ Multi-Touch Display

32 GB Speicherkapazitrkapazitrk ät
Wi-Fi-Fi-F

10,410,410 “ Multi-Touch-Display

Digital-
Kracher
DiDiDi
Kra
DiDiDiDiZAK
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Genial digital!
Alle digitalen Angebote des ZOLLERN-ALB-KURIER

Jetzt bestellen auf zak.de/abo

Für unsere 

Abonnenten nur

€ 5,90/Monat

Homepage, E-Paper

und App

Fotostrecken, Archivsuche, alle Inhalte 

von  und vieles mehr. 

Unbegrenzt! Jederzeit!

ZAK DIGITAL
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An:

in Ratshausen
Suche weitere landwirtschaftliche Flächen

Elmar + Christian Gerigk • Obere Esch 1 • 72359 Dotternhausen
• Höchste Kaufpreise bei Barzahlung

Pachtzahlungen 150 € / ha

www.bund.net

Das Grüne Band der Natur
Durch den Erwerb „Grüner Anteilsscheine“ helfen Sie mit,
Deutschlands längsten Biotopverbund zu erhalten. 
Ordern Sie die „Aktie“ ohne Wertverlust. 
Informieren Sie sich ausführlich durch unsere 
kostenlose Broschüre. 

Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V.
Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
Fax (0 30) 2 75 86-4 40 · info@bund.net

Kinder
herzstiftung

Diese Frage stellen sich viele Eltern, denn Jahr für Jahr kommen in 

Für die Eltern ist das eine große Belastungsprobe. 
Ihr Leben ändert sich schlagartig. In dieser Situation helfen umfassende Informationen.

Sprechen Sie uns an: Telefon 069 955128-145
oder besuchen Sie uns im Forum: 

Kinder-
Selbsthilfegruppen

Rat 
und Hilfe

Freizeit & Sport

Arzt-Eltern-
Seminare

Broschüren
und Inf material

Mehr Infos unter www.kinderherzstiftung.de

Unser Kind hat einen 
Herzfehler.

Was jetzt?

Deutschland rund 7 000 Kinder mit einem Herzfehler zur Welt. 

www.kinderherzstiftung.de/forum.php


